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Landesspezifische Strukturvorgaben im Sinne von ver bindlichen Vorgaben 

für die Akkreditierung von Studiengängen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 Akkreditie-

rungs-Stiftungs-Gesetz 

Beschluss des Akkreditierungsrates vom 09.06.2009 

 

Bayern  

Landesspezifische Strukturvorgabe gemäß Schreiben d es Bayerischen Staatsmi-

nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vo m 23.01.2009 

1. Ausgestaltung der Zugangsvoraussetzungen zu Masterstudiengängen:  

Hier gilt nach Art. 43 Abs. 5 Sätze 1 mit 4 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) und 

Art. 46 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. Art. 61 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 BayHSchG Folgendes: 

a) Konsekutive und nichtkonsekutive Masterstudiengänge: Der Zugang zu einem (sol-

chen) Masterstudiengang setzt einen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Ab-

schluss voraus. Gleichwertige Abschlüsse sind insbesondere Staatsexamina, Diplomab-

schlüsse von Berufsakademien, die den im Beschluss der KMK vom 29.09.1995 festge-

legten Kriterien entsprechen und Bachelorabschlüsse von Berufsakademien, die den Kri-

terien des KMK-Beschlusses vom 15.10.2004 entsprechen. Die Hochschulen sind ver-

pflichtet durch Satzung weitere Zusatzvoraussetzungen festzulegen, insbesondere zum 

Nachweis einer studiengangsspezifischen Eignung. In Ausnahmefallen kann die Hoch-

schule zulassen, dass das Studium bereits vor dem Erwerb der o. g. Zugangsvorausset-

zungen aufgenommen wird, wenn die Zugangsvoraussetzungen spätestens innerhalb ei-

nes Jahres nach Aufnahme des Studiums nachgewiesen werden.  

b) Für Weiterbildungsmaster:  

Hier gilt neben den zu a) genannten Voraussetzungen, dass der Zugang zu weiterbilden-

den Masterstudiengängen zwingend nach einem qualifizierten Hochschulabschluss im 

Sinne der Regelungen zu a) eine qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel 

nicht unter einem Jahr voraussetzt.  

2. Zulässige Gesamtregelstudienzeit in konsekutiven Bachelor-/ Masterstudiengängen :  

Nach Art. 57 Abs. 2 Satz 4 BayHSchG dürfen in gestuften Studiengängen, die zu einem 
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Bachelorabschluss und einem darauf aufbauenden fachlich fortführenden und vertiefen-

den oder fächerübergreifend erweiternden Masterabschluss führen, über die Gesamtre-

gelstudienzeit von höchstens fünf Jahren hinausgehende Regelstudienzeiten in beson-

ders begründeten Fällen festgesetzt werden; dies gilt auch für Studiengänge, die in be-

sonderen Studienformen, z. B. in Teilzeit durchgeführt werden.  

3. Regelstudienzeit und praktisches Studiensemester in Fachhochschulstudiengängen:  

Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 der Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen (RaPO) 

vom 17.10.2001 in der Fassung vom 01.10.2007 beträgt die Regelstudienzeit in Bache-

lorstudiengängen an staatlichen Fachhochschulen in Bayern grundsätzlich sieben Semes-

ter. Eine abweichende Regelstudienzeit von sechs oder acht Semestern ist nur in beson-

ders begründeten Fällen zulässig. In Masterstudiengängen beträgt die Regelstudienzeit 

grundsätzlich drei Semester; eine Regelstudienzeit von zwei oder vier Semestern ist nur 

in besonders begründeten Fällen zulässig.  

Nach § 2 Abs. 2 RaPO enthalten Bachelorstudiengänge in der Regel ein praktisches Stu-

diensemester; Masterstudiengänge können ein praktisches Studiensemester enthalten. 

Ein praktisches Studiensemester ist ein in das Studium integriertes, von der Hochschule 

geregeltes, inhaltlich bestimmtes, betreutes und mit Lehrveranstaltungen vorbereitetes 

und begleitetes Studiensemester, das in der Regel in einem Betrieb oder in einer anderen 

Einrichtung der Berufspraxis außerhalb der Hochschule abgeleistet wird und einer bereits 

deutlich berufsbezogenen Tätigkeit gewidmet ist. In der Regel umfasst es einschließlich 

der begleitenden Lehrveranstaltungen einen zusammenhängenden Zeitraum von mind. 

20 Wochen. Im Hinblick auf die Rechtswirkungen einer staatlichen Anerkennung nicht-

staatlicher Hochschulen nach Art. 77 Abs. 1 BayHSchG gelten diese Grundsätze auch für 

die Einrichtung von Studiengängen an nichtstaatlichen Hochschulen in Bayern. 

 

Berlin  

Landesspezifische Strukturvorgaben gemäß Schreiben der Berliner Senatsverwal-

tung vom 10.12.2008  

- § 10 (4) des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz- 

BerlHG) vom 12. Oktober 1990 in der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBL. S. 82) zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 6. Juli 2007 (GVBL. S. 576):  

„Die Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge an der Hochschule für Musik „Hanns 

Eisler“, der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch“ und der Kunsthochschule Berlin 

(Weißensee) sowie für die künstlerischen Studiengänge an der Hochschule der Künste 
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Berlin regelt die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hoch-

schulen durch Rechtsverordnung. Hierbei kann, allein oder in Verbindung mit einer Hoch-

schulzugangsberechtigung eine künstlerische Begabung oder eine besondere künstleri-

sche Begabung als Zugangsvoraussetzung gefordert werden. Ferner ist das Verfahren 

zur Feststellung der künstlerischen Begabung zu bestimmen.“ 

- Verordnung über die Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge der Hochschule für 

Musik „Hanns Eisler“, der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und der Kunst-

hochschule Berlin (Weißensee) sowie für die künstlerischen Studiengänge der Hochschu-

le der Künste Berlin (Kunsthochschulzugangsverordnung - KunstHZVO) vom 23. Juni 

1992 (GVBI. S. 214), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Februar 2006 (GVBI. S. 

214)1 

- § X („Reform des Studienangebots“) der zwischen dem Land Berlin und den Berliner 

Hochschulen geschlossenen Verträge:2 

(1) Die Hochschulen haben bei Aufbau und Inhalt der Studienangebote sicherzustellen, 

dass die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hochschulabschlüsse und die Mög-

lichkeit des Hochschulwechsels erhalten bleiben.  

Das Leistungspunkte-System und das “Diploma Supplement“ sollen hochschulübergrei-

fende Vergleichbarkeit nach europäischem Standard gewährleisten und die Übertragung 

und Bewertung erbrachter Leistungen auf andere Studiengänge derselben oder einer an-

deren Hochschule ermöglichen. 

(2) Die XX-Hochschule wird bis zum 31.12.2009 ihr Studienangebot flächendeckend auf 

gestufte Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und Master umstellen und hierbei 

die strukturellen Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz zugrunde legen. Kurzfristig 

wird sie deshalb bis zum 30.09.2006 ihre Diplom- und Magisterstudiengänge nach Maß-

gabe der Beschlüsse der Kultusministerkonferenz modularisieren und in diesen Studien-

gängen ein Leistungspunkte-System einführen. Parallelangebote neuer und alter Studien-

gänge werden gemäß den Empfehlungen der KMK und der HRK spätestens zum 

30.09.2007 zugunsten konsekutiver Studiengänge aufgehoben; Studierende, die bis zu 

diesem Zeitpunkt immatrikuliert sind, sind berechtigt, ihr Studium nach den bisherigen 

Regelungen abzuschließen.  

                                                 
1 Der Wortlaut der Verordnung findet sich im Anhang. 
2 Ein dieser Musternorm entsprechender Paragraph ist Bestandteil der Verträge mit den Berliner 
Hochschulen. Die Hochschulverträge gelten laut dem zitierten Schreiben in der zitierten Fassung 
bis zum 31.12.2009; sie sind im vollständigen Wortlaut unter 
http://www.berlin.de/sen/wissenschaft-und-forschung/rechtsvorschriften/hochschulvertraege/ ab-
rufbar. 
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(3) Die Hochschulen fördern die Vorbereitung ihrer Studierenden und wissenschaftlichen 

Mitarbeiter auf Existenzgründungen insbesondere durch geeignete Lehrangebote.  

(4) Die XX-Hochschule wird verstärkt multimediale Instrumente und Methoden entwickeln 

und einsetzen. Sie wirkt als Gesellschafterin mit der Multimedia-Hochschulservice GmbH 

zusammen.  

(5) Zur weiteren Internationalisierung ihres Studienangebots wird die XX- Hochschule das 

fremdsprachliche Lehrangebot im Rahmen ihrer Studiengänge erhöhen, den Anteil aus-

ländischer Dozenten an der Lehre steigern, Partnerschaften für die Förderung von Aus-

landssemestern und Auslandspraktika nutzen, ihre internationale Präsentation verbessern 

und Nachkontakte zu ehemaligen ausländischen Studierenden pflegen. Die XX-

Hochschule wird insbesondere im Hinblick auf die Erweiterung der EU unter Nutzung des 

Standortvorteils als Bundeshauptstadt den Kontakt und die Partnerschaft zu Universitäten 

insbesondere in mittel- und osteuropäischen Ländern erhalten und weiterentwickeln. 

 

Niedersachsen  

Landespezifische Strukturvorgaben gemäß Schreiben d es Ministeriums für Wis-

senschaft und Kultur vom 27.11.2008 

Der grundständige Bachelor ist wissenschaftlich breit qualifizierend und berufsbefähigend 

angelegt und eröffnet als erster regulärer Hochschulabschluss sowohl den Eintritt in den 

Arbeitsmarkt als auch die Wahl unter mehreren unterschiedlich profilierten Masterstudien-

gängen.  

Beim Zugang zu einem Masterstudiengang ist die besondere Eignung der Bewerberin / 

des Bewerbers festzustellen. Die Einzelheiten werden in einer Masterzugangsordnung un-

ter Berücksichtigung der Regeln des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes 

(NHZG) festgelegt. Die Hochschulen sind gehalten, für die Masterzugangsordnungen auf 

die durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) zur Ver-

fügung gestellten Musterordnungen zurückzugreifen. 

Bachelor- und Masterstudiengänge fügen sich in das Profil der Hochschule ein und wah-

ren profilbildende Elemente wie etwa die praxisbezogene Ausbildung an Fachhochschu-

len. Auf diese Weise sollen die schon bisher von Universitäten und gleichgestellten Hoch-

schulen sowie von den Fachhochschulen entwickelten Stärken erhalten bleiben und wei-

ter unterstützt werden. 
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Rheinland-Pfalz  

Landesspezifische Strukturvorgabe gemäß Schreiben d es Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 23.12.2008 

1) Jedes Modul wird in der Regel mit einer  studienbegleitenden Prüfung abgeschlossen, 

auf deren Grundlage Leistungspunkte vergeben werden.  

2) Eine individuelle und flexible Studiengestaltung soll durch eine Verknüpfung von Modu-

len nicht unangemessen eingeschränkt werden.  

3) Personen, die über keinen ersten Hochschulabschluss verfügen, können zu weiterbil-

denden Studiengängen, die mit einem Hochschulabschluss abschließen, unter bestimm-

ten Voraussetzungen zugelassen werden. Diese sind den Prüfungsordnungen der jeweili-

gen Studiengänge zu entnehmen. Als Zugangsvoraussetzungen sind in der Regel vorge-

sehen:  

• Sie müssen über die Hochschulzugangsberechtigung verfügen.  

• Sie müssen eine berufliche Tätigkeit ausüben oder ausgeübt haben, die hinrei-

chende inhaltliche Zusammenhänge mit dem gewählten Studiengang aufweist, 

und die insbesondere Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt hat, die für den Stu-

diengang förderlich sind.  

• Sie sollten diese berufliche Tätigkeit mindestens fünf Jahre ausgeübt haben. (Mit 

dem voraussichtlichen Inkrafttreten des neuen rheinland-pfälzischen Hochschul-

gesetzes in 2009 soll eine Änderung auf drei Jahre erfolgen.)  

• Sie müssen eine Eignungsprüfung, die von Seiten der Hochschule vorzunehmen 

ist, erfolgreich bestanden haben. Durch die Eignungsprüfung soll die Gleichwertig-

keit der beruflichen Qualifikation mit der eines abgeschlossenen grundständigen 

Studiums festgestellt werden. Die Eignungsprüfung ist in der Prüfungsordnung zu 

regeln.3  

 

                                                 
3 Mit Datum vom 17.10.2008 hat die KMK beschlossen, dass landesrechtliche Regelungen, nach 
denen abweichend von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Zugang zu weiterbildenden 
Masterstudiengängen auch ohne ersten Hochschulabschluss möglich ist, wenn die Hochschule in 
einem Eignungsfeststellungsverfahren eine entsprechende Qualifikation festgestellt hat, in der Akk-
reditierung zu beachten sind. 
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Anhang zur Landesspezifischen Vorgabe des Landes Berlin: 
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